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Betr: Freiwillige Weiterversicherung bei der niederländischen 

Sozialversicherung (EAS 667) 

Beitragszahlungen an die holländische Sozialversicherungsanstalt auf Grund einer freiwilligen 

Weiterversicherung eines in Österreich beschäftigten niederländischen Staatsbürgers sind 

nach der geltenden Rechtslage in Österreich weder als Sonderausgaben noch als 

Werbungskosten abzugsfähig (EAS 67). 

Es ist wohl einzuräumen, dass vergleichbare Zahlungen eines Österreichers an die 

österreichische Sozialversicherung betraglich unbegrenzt voll als Sonderausgabe steuerliche 

Berücksichtigung finden würden. Allerdings ist bei verallgemeinernder 

Durchschnittsbetrachtung zu erwarten, dass nach Eintritt des Pensionsfalles der 

österreichische Arbeitnehmer regelmäßig weiterhin in seinem Heimatstaat Österreich leben 

wird und dass folglich die sodann zufließende Sozialversicherungspension in Österreich 

besteuert werden wird. Im Fall eines nach Österreich entsandten niederländischen 

Arbeitnehmers muss indessen damit gerechnet werden, dass er im Pensionsfall wieder in 

seinen Heimatstaat zurückkehren wird und dass diesfalls die Pensionsleistungen keinen 

Steuerertrag in Österreich hinterlassen werden: Die Kohärenz eines Steuersystems (jener 

Staat, der die getätigten Aufwendungen steuermindernd berücksichtigt, soll auch die hiedurch 

finanzierten späteren Einkünfte besteuern) nötigt daher nicht zur Zulassung eines 

Sonderausgabenabzuges für die nach Österreich entsandten niederländischen Dienstnehmer. 

Eine steuerliche Berücksichtigung der Beitragsleistungen in Österreich wäre unter diesen 

Gegebenheiten nur dann sachlich vertretbar, wenn die Niederlande zur Leistung von 
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Reziprozität bereit sind. Eine derartige Reziprozitätsregelung könnte durchaus - über 

niederländischen Wunsch - im Wege einer Abkommensrevision in das österreichisch-

niederländische Doppelbesteuerungsabkommen aufgenommen werden. Absatz 11 des OECD-

Kommentars zum OECD-Musterabkommen für die Vermeidung der Doppelbesteuerung des 

Einkommens und Vermögens (Stand September 1992) enthält bereits einen international 

akkordierten Vorschlag für eine derartige Bestimmung. 
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